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Stadt Gladbeck Gladbeck, 15.11.2021 

 Vorlage Nr. 21/0472  

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 29.11.2021 12 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Lärmschutzdecken 

a) Bericht der Verwaltung 

b) Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 12.10.2021 nach § 7 der Geschäftsordnung für 

den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse 

 
Begründung: 

 

a) Bericht der Verwaltung 

 

Befindet sich eine größere Anzahl Personen in einem Raum, bedeutet das einen hohen 

Lärmpegel, unter dem Kinder und Erwachsene leiden. Hallige Räume, wie wir sie teilweise 

noch in Schulen vorfinden, erzeugen unnötig hohe Geräuschpegel und beeinträchtigen die 

Unterrichtsqualität. Dauerhafte Lern- und Konzentrationsprobleme sowie eine Beeinträch-

tigung des Wohlbefindens und der Gesundheit von Schülerinnen, Schülern und 

Lehrkräften sind die Folgen. 

 

Die Stadt Gladbeck als Schulträger stattet bereits seit vielen Jahren sukzessive Klassenräu-

me und Flure mit einer guten Akustik aus, damit die Räume nicht „hallig“ klingen und in 

denen Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler auf allen Plätzen gut zu hören und zu verste-

hen sind. Durch die gute Akustik wird der Schallpegel, der durch viele Geräuschquellen im 

Klassenraum entsteht, reduziert und verbessert damit die räumliche Situation. 

 

Es gibt unterschiedliche Arten, den Lärmpegel zu reduzieren. Ganze Akustikdecken, Akus-

tikplatten (ein bestimmter Prozentsatz der Decke wird mit Platten -sogenannten Baffeln- 

ausgestattet) und die Akustikdecken mit akustischer Wirkung. 
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In den Gladbecker Schulen wurden bereits etliche Unterrichtsräume mit unterschiedlichen 

Lärmschutzmaßnahmen ausgestattet. Zum Beispiel das Modul der Erich-Kästner-

Realschule, das Modul der Südparkschule und die renovierten Bereiche der IDG wurden 

mit Decken mit akustischer Wirkung ausgestattet. Der Neubau der Mosaikschule hat Akus-

tikplatten mit Holzwolle. In anderen Schulen sind im Rahmen der Inklusion die Inklusions-

räume mit Akustikdecken versehen worden. Klassenräume der Erich-Fried-Schule, der Jo-

sefschule, der Pestalozzischule, des Ratsgymnasiums, der Wittringer Schule (OGS), der Re-

genbogenschule, der Mosaikschule Altbau und die Anne-Frank-Realschule wurden mit Baf-

feln ausgestattet. 

 

In Zukunft sollen weitere Klassenräume und Flure mit Baffeln versehen werden. 

Zu weiteren Erläuterungen zum Lärmschutz in den Gladbecker Schulen wird Herr Tobias 

Giese, Sicherheitsbeauftragter der Stadt Gladbeck, bereit stehen.  

 

 

 

b) Antrag der SPD-Ratsfraktion vom 12.10.2021 nach § 7 der Geschäftsordnung für  

    den Rat der Stadt Gladbeck und seine Ausschüsse 

 

Der Antrag ist der Verwaltungsvorlage beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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 Die Bürgermeisterin 

i. V.  

 

 

 
 

 

                                                                                       - Rainer Weichelt  - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


